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49.     Bekanntmachung 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für den  
Bebauungsplan Massen Nr. 30 „Südlich der Unnaer Str aße“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrsplanung hat in 
seiner Sitzung am 26.06.2013 nachfolgenden Beschluss gefasst: 

1. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuansied-
lung eines Gewerbebetriebes auf einer Freifläche südlich der     
Unnaer Straße / westlich der A 1 zu ermöglichen, ist ein Bebau-
ungsplan mit der Bezeichnung Unna-Massen Nr. 30 „Südlich der 
Unnaer Straße“ gemäß § 30 (1) BauGB aufzustellen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird         
begrenzt: 

- Im Norden durch die südliche Grenze der Unnaer Straße, 

- im Osten und Südosten durch die Autobahn A 1 und die An-
schlussstelle Unna-Zentrum, 

- im Westen und Südwesten durch die östliche Grundstücksgrenze 
der Flurstücke 6, 532 und 533, Flur 4, Gemarkung Unna. 

2. Die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange sind gemäß 
§§ 3 (1) und 4 (1) BauGB frühzeitig an der Planung zu beteiligen.“ 

 

Die Bürgerversammlung findet statt am 17.07.2013, a b 19.00 Uhr 
im Forum der Sonnenschule, Karlstr. 15, 59427 Unna 

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich 
zu informieren und sich zur Planung zu äußern. 

Die Planung wird in Form eines Vortrags vorgestellt und anschließend in 
einer Diskussion mit der Öffentlichkeit erörtert. 

Leiter der Veranstaltung ist der Ortsvorsteher, Herr Helmut Tewes. 

Die vorstehenden Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Bauen und Verkehrsplanung der Kreisstadt Unna werden hiermit      
ortsüblich bekannt gemacht. 

Unna, 08.07.2013 

gez. Werner Kolter  

Bürgermeister 
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Abl.KrStUN 14-49/ 09. Juli 2013 

 

50.     Bekanntmachung 
 
Bürgerinformationsveranstaltung im Rahmen der Umset zung der EU-
Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Um gebungslärm  

- Lärmaktionsplan 2013 der Kreisstadt Unna – 
 

Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie RL 2002/49 werden die Mitgliedstaa-
ten verpflichtet, für bestimmte Gebiete und Schallquellen in einem          
vorgegebenen Zeitrahmen: 

• strategische Lärmkarten zu erstellen, 

• die Öffentlichkeit über die Schallbelastungen und die damit verbunde-
nen Wirkungen zu informieren, 

• Aktionspläne aufzustellen, wenn bestimmte, von den einzelnen Mit-
gliedsstaaten in eigener Verantwortung festgelegte Kriterien zur   
Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen oder zum Schutz und 
Erhalt ruhiger Gebiete nicht erfüllt sind  

und die EU-Kommission über die Schallbelastung und die Betroffenheit der 
Bevölkerung in ihrem Hoheitsgebiet zu informieren. 

In der Bundesrepublik Deutschland wird die Durchführung dieser EU-
Umgebungslärmrichtlinie durch das „Gesetz zur Umsetzung der EG-
Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umge-
bungslärm“ und die „34. Bundes-Immissionsschutzverordnung“ geregelt. 

Nach der ersten Stufe der Lärmaktionsplanung, die in der Kreisstadt Unna 
durch den Beschluss des Lärmaktionsplanes durch den Rat am 11.12.2008 
abgeschlossen wurde, wird nun die Lärmaktionsplanung gemäß der EU-
Richtlinie zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm mit der 2. 
Stufe fortgesetzt. 

Für die Lärmaktionsplanung ist in der EU-Richtlinie eine umfassende Betei-
ligung der Öffentlichkeit vorgesehen. In Bürgerinformationsveranstaltungen 
vor Ort soll eingehend mit den Bürgern über die Ergebnisse des LANUV 
bzw. ihrer jeweiligen Verkehrslärmbelastungen diskutiert werden. Darauf 
aufbauend soll dann eine tragfähige Lärmaktionsplanung erarbeitet werden. 

Aus diesem Grund lade ich hiermit ein zur 1. Bürgerinformationsveranstal-
tung. 

Die 1. Bürgerinformationsveranstaltung findet statt  am 10.07.2013,              
ab 19.00 Uhr im Ratssaal der Kreisstadt Unna, Ratha usplatz 1, 59423 Unna 

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich zu       
informieren und sich zur Lärmaktionsplanung zu äußern. 
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Die bisherigen Ergebnisse und die Konfliktanalyse werden vorgestellt und         
anschließend in einer Diskussion mit der Öffentlichkeit erörtert. 

Leiterin der Veranstaltung ist die Ortsvorsteherin, Frau Ingrid Kroll. 

 

Unna, 08.07.2013 

 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 

 

Abl.KrStUN 14-50/ 09. Juli 2013 
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51.     Bekanntmachung 

 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Unna-Ma ssen Nr. 26 
„Landesstelle-Massen“, Teilbereich B: Hochschul- un d Wohngebiet 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrsplanung hat in 
seiner Sitzung am 19.10.2011 folgenden Beschluss gefasst, der auf der 
Grundlage des § 214 Abs. 4 BauGB rückwirkend zum 24.11.2011 bekannt 
gemacht wird: 
 
1.  Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebauliche 

Neuordnung der ehemaligen Landesstelle Unna-Massen zu einem 
Hochschulergänzungs- und Wohngebiet zu schaffen, ist ein Bebau-
ungsplan mit der Bezeichnung Unna-Massen Nr. 26 „Landesstelle   
Unna-Massen“, Teilbereich B: Hochschulergänzungs- und Wohngebiet 
gem. § 30 (1) BauGB aufzustellen. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplans wird begrenzt 
• im Norden von den nördlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke 

177, 168, Flur 9 Gemarkung Massen, 
• im Osten von den östlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke 169, 

646, 647, 177, 176, alle Flur 9 Gemarkung Massen, den südlichen 
Grundstücksgrenzen der Flurstücke 176 und 177, Flur 9 Gemarkung 
Massen, sowie der Lippestraße und der Straße ‚Auf der Tüte’, 

• im Süden durch die südliche Grundstücksgrenze des Flurstücks 728, 
Flur 9 Gemarkung Massen und 

• im Westen durch die westlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke 
728, 155, 177, Flur 9, Gemarkung Massen. 

 
2.  Der Flächennutzungsplan ist entsprechend dieser Zielsetzung im 

Parallelverfahren zu ändern. Im Rahmen des FNP Änderungsver-
fahrens ist – falls erforderlich – der Gebietsentwicklungsplan anzupas-
sen.“ 

 
 
Unna, den 08.07.2013 
 
gez. Werner Kolter 
Der Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Hiermit wird folgender Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Bauen und Verkehrsplanung der Kreisstadt Unna vom 19.10.2011, auf der 
Grundlage von § 214 Abs. 4 BauGB rückwirkend zum 24.11.2011,            
öffentlich bekannt gemacht: 
 
1.  Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebauliche 

Neuordnung der ehemaligen Landesstelle Unna-Massen zu einem 
Hochschulergänzungs- und Wohngebiet zu schaffen, ist ein Bebau-
ungsplan mit der Bezeichnung Unna-Massen Nr. 26 „Landesstelle   
Unna-Massen“, Teilbereich B: Hochschulergänzungs- und Wohngebiet 
gem. § 30 (1) BauGB aufzustellen. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplans wird begrenzt 
• im Norden von den nördlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke 

177, 168, Flur 9 Gemarkung Massen, 
• im Osten von den östlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke 169, 

646, 647, 177, 176, alle Flur 9 Gemarkung Massen, den südlichen 
Grundstücksgrenzen der Flurstücke 176 und 177, Flur 9 Gemarkung 
Massen, sowie der Lippestraße und der Straße ‚Auf der Tüte’, 

• im Süden durch die südliche Grundstücksgrenze des Flurstücks 728, 
Flur 9 Gemarkung Massen und 

• im Westen durch die westlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke 
728, 155, 177, Flur 9, Gemarkung Massen. 

 
2.  Der Flächennutzungsplan ist entsprechend dieser Zielsetzung im 

Parallelverfahren zu ändern. Im Rahmen des FNP Änderungsver-
fahrens ist – falls erforderlich – der Gebietsentwicklungsplan anzupas-
sen.“ 

 
 
Unna, den 08.07.2013 
 
gez. Werner Kolter 
Der Bürgermeister 
 
 
Abl.KrStUN 14-51/ 09. Juli 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

52.     Bekanntmachung 
 

Satzung der Kreisstadt Unna über die 32. Veränderun gssperre für den 
Bebauungsplan Unna-Massen Nr. 26 „Landesstelle Unna -Massen“,    

Teilbereich B: Hochschul- und Wohngebiet 
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Abl.KrStUN 14-52/ 09. Juli 2013 

 


